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„Schließlich besteht ja das Ding nur durch seine Grenzen 
und damit durch einen gewissermaßen feindseligen Akt 

gegen seine Umwelt.“
Robert Musil

„Denn wo es feste Grenzen gibt, 
binden sie der stärkeren Seite die Hände, 

und wo diese sich über eine Grenze hinwegsetzt, 
machen sie das Unrecht offenkundig.“

Plutarch

„Eine schöne Gerechtigkeit, deren Grenze ein Fluß ist! 
Was auf der einen Seite der Pyrenäen Wahrheit ist, 

ist auf der anderen Irrtum.“
Blaise Pascal

„Das umgrenzte Territorium ist … 
das kulturelle Versuchsfeld, 

die politische Werkstatt der jeweiligen Gruppe. 
Hier zeigt sie, was sie kann.“

Alexander Demandt
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Räumliche Grenzen des Staates

Vorbemerkungen zum Thema

Zeitlosigkeit des Themas, Verdrängung und Wiederkehr

Die räumlichen Grenzen des Staates: das Thema ist aktuell, wie es
immer schon aktuell gewesen ist, seit es den Staat gibt. Die Geschichte
läßt sich geradezu als Geschichte seiner räumlichen Grenzen schreiben,
Geschichte ihres Ursprungs, der Kämpfe um ihre Bewahrung oder Ver-
änderung, aber auch die Gegengeschichte der Entgrenzung, der Entwürfe
zur Überwindung der Grenzen und der Hoffnungen auf eine Weltge-
sellschaft, die keine Grenzen mehr kennt.

Dennoch waren die räumlichen Grenzen des Staates die letzten Jahr-
zehnte für die deutsche Staatsrechtslehre ein Un-Thema, hoffnungslos
aus der Zeit gefallen, zudem politisch vermint. Das galt für alle drei
Komponenten: die Grenze, den Raum und den Staat. Wer sich gleich-
wohl mit ihnen befaßte, hielt es jedenfalls für ratsam, sich vorsorglich
gegen Anwürfe der Tabu-Verletzung und der Repristination zu wappnen.1

Der Zeitgeist reibt sich an den räumlichen Grenzen.2 Er strebt danach,
sie zu lockern, beweglich und durchlässig zu machen, zu relativieren und
tunlichst aufzuheben. Grenzen gelten ihm nur als Hemmnisse der Mo-
bilität, als Vorenthaltung von Möglichkeiten, in denen das Glück des
Einzelnen enthalten sein könnte, als Gründe für die Ungleichheit zwi-
schen den Eingeschlossenen und den Ausgeschlossenen, zwischen den
Zugehörigen und den Fremden. Der Gegenbegriff ist Offenheit. Das
Wort ist im politischen wie im moralischen Sinne positiv besetzt: der
offene Staat, die weltoffene Gesellschaft, die offene Politik, das offene
Denken und Reden, das einsetzt, wenn erst einmal „die Mauer in den

1 Exemplarisch Daniel Erasmus Khan, Die deutschen Staatsgrenzen, 2004,
S. VII, S. 2 ff.; Bernhard Kempen, Staat und Raum, 2014, S. 10 ff.; Hans-Detlef
Horn, Vom Staat der Demokratie, 2015, S. 13 f.

2 Zu dem Ressentiment wider Grenzen Horn (Fn. 1), S. 13 f.



Köpfen“ niedergelegt ist. Wenn überhaupt Grenzen, dann offene Gren-
zen. Mit der Vorstellung von Offenheit verbinden sich die Ideale der
barrierefreien Umwelt, der Überwindung aller rechtlichen, nationalen
und sozialen Unterschiede, der Gleichheit und Freiheit für alle, die
Universalität der Menschenrechte, die kosmopolitische Umarmung. Die
Antipathie gegen Grenzen läßt vom Thema Grenzen nur noch die
Grenzüberschreitung übrig.

An der Grenze haftet ein humanitärer Makel, obwohl es gerade
Grenzen sind, die humanitäre Errungenschaften bergen und inhumane
Bewegungen fernhalten. Sie öffnen sich dem politisch Verfolgten, und
schließen sich dem Verfolger. Gleichwohl kommt die Reputation des
Fortschrittlichen dem Abbau der Grenze zu, nicht ihrer Sicherung. Die
Grenze bildet ein Hemmnis für die Globalisierung, aber sie bietet auch
die Möglichkeit, das vermeintlich Unaufhaltsame unter Kontrolle zu
halten. Die Bedeutung der räumlichen Grenzen wird relativiert durch die
Ökonomisierung der internationalen Beziehungen, die globalen Abhän-
gigkeiten, die digitale Kommunikation. Die Jet-Set-Gesellschaft, die
Klasse der Händler, Manager und Funktionäre, die Massenscharen des
Tourismus sehen territoriale Grenzen als lästige Rückstände einer versin-
kenden Weltordnung, die sich vormals als die „Moderne“ verstand.3

Grenze bedeutet Partikularität. Sie trennt einen Teil von anderen Tei-
len und diese vom Ganzen. Der „progressive“ Trend der Staatsrechtslehre
ist dagegen universalistisch. Im Trend liegen raumtranszendierende, ent-
grenzende Themen wie die Menschenrechte, und mit ihnen das Bemü-
hen, Rechtsstaat und Demokratie der Menschheit aller Zonen gleich-
heitlich zu vermitteln. Der Universalismus erlangt den Nimbus der mo-
ralischen Überlegenheit, indem er der Realität des begrenzten Territori-
alstaats das Ideal der kontinentalen wie globalen Einheit gegenüberstellt,
und diese Einheit allein in ihren Zielen ausleuchtet, nicht aber in dem
Stand, den sie bisher erreicht hat, nur im Geltungsanspruch ihrer Nor-
men denkt, nicht auch in deren Wirksamkeit. „Wer den Bezugspunkt
Menschheit wählt, für den ist jede Differenz eine Exklusion.“4 Der ge-
genwärtige Zustand der Staatenwelt bietet freilich wenig Stoff für die

3 Dazu Udo Di Fabio, Verschiebung oder Auflösung von Grenzen: Zur Be-
deutung der Staatsgrenzen für das sich ausweitende Europa, in: Winfried Brugger/
Görg Haverkate (Hg.), Grenzen als Thema der Rechts- und Sozialphilosophie,
2002, S. 153 (15 ff.).

4 Frank Schorkopf, Staatsrecht der internationalen Beziehungen, 2017, S. 48.
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Annahme, daß sich die Staatsgrenzen auflösen. Doch Universalismus ist
Glaubenssache.

In der deutschen Staatsrechtslehre hat das Thema Raum politischen
Hautgout, Nachwirkung seiner ideologischen Traktierung in der NS-
Ära.5 Diese hatte geradezu einen Raumkult zelebriert, den Heimat-Wur-
zel-Boden im rassisch-„völkischen“ Sinne mystifiziert, das „Volk ohne
Raum“ zum Eroberungstitel gewendet. Der reale, gewalttätige Zugriff
Hitlers folgte allerdings nicht theoretischen Modellen, sondern der eige-
nen, politischen Vision vom „Lebensraum“.6 Doch in all dem lag keine
Überhöhung der räumlichen Grenzen des Staates. Im Gegenteil: der
Expansionsdrang setzte sich gerade über die räumlichen Grenzen anderer
Staaten und Völker hinweg, und erkannte für sich selbst keine räumli-
chen Grenzen. Im übrigen vermag ein hybrider Ausschlag wie dieser
nicht, Grundstrukturen der völkerrechtlichen Ordnung zu beseitigen. Zu
eben diesen gehört der umgrenzte Raum des Staates, dessen Integrität
durch das Interventionsverbot geschützt wird. Ein nationales Trauma
kann nicht auf Dauer den Blick auf die völkerrechtliche Normalität
trüben. Das Thema Raum wird denn auch allmählich rehabilitiert.7

Die Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer nahm sich im Jahre
2016 des Themas territoriale Grenze an, jedoch in der gewohnten
Blickrichtung auf „Grenzüberschreitungen“ und „Entterritorialisie-

5 Dazu Horst Dreier, Wirtschaftsraum – Großraum – Lebensraum. Facetten
eines belasteten Begriffs, in: FS 600 Jahre Würzburger Juristenfakultät, 2002,
S. 47 ff., 79 ff.; Kempen (Fn. 1), S. 114.

6 Dreier (Fn. 5), S. 80 ff.
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